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Vorlage der nach § 71 Abs. 4 SGB V vorlagepflichtigen Verträge nach §§ 125 Abs. 2, 
127 Abs. 2 SGB V  
 
Unser Rundschreiben vom 07. September 2011 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
aus gegebenem Anlass möchten wir unter Bezug auf o.g. Rundschreiben nochmals nach-
drücklich auf die Vorlagepflichten der Verträge nach §§ 125, 127 Abs. 2 SGB V hinweisen. 
 
Weiterhin bitten wir Sie, in einem Begleitschreiben mitzuteilen, ob diese Verträge die nach 

§ 71 Abs. 3 SGB V gesetzlich zulässige Veränderungsrate im Hinblick auf die in den vorge-

nannten Verträgen vereinbarten Vergütungen einhalten oder überschreiten. Im Falle der 

Überschreitung der gesetzlich zulässigen Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 SGB V bitten 

wir um die Angabe der Überschreitungsgründe. 

 

Mit freundlichen Grüßen     
Im Auftrag 
gez. Esser 
        
 

 

 

 


